
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1969/5/13 8Ob89/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1969

Norm

ABGB §1098 IIb

Rechtssatz

Dem Vermieter steht nicht das Recht zu, dem Mieter zu untersagen, aus der bereits zum Hause führenden

Wasserleitung das Wasser auf eigene Kosten in seine Wohnung zu leiten und dort ein WC zu errichten, oder sich die

Zustimmung zu diesen Installationen durch Erhöhung des Mietzinses abgelten zu lassen.
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8 Ob 89/69
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